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Beauftragung für Palliative Care 

 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Sehr geehrte Mitglieder der Synode 

 

Erfreulicherweise lässt sich im Kanton Thurgau eine positive Entwicklung im Bereich Palliative Care feststellen. 

Nachdem auf der staatlichen Ebene der gesetzliche Anspruch auf palliative Betreuung festgeschrieben worden 

ist, wird nun das am 1. November 2010 vom Kanton beschlossene kantonale Palliative Care-Konzept Schritt für 

Schritt umgesetzt. Die beiden Landeskirchen konnten diesen Prozess bisher - ganz im Sinne der Initianten der 

Initiative „Ja zu mehr Lebensqualität – ja zu Palliative Care“ um Dr. Marlies Näf-Hoffmann – unterstützen und 

seelsorgliche Anliegen ins kantonale Konzept einbringen. Seelsorge als Bestandteil von Palliative Care ist heute 

in der interdisziplinären Zusammenarbeit grundsätzlich anerkannt und eingebunden. Dass der Beitrag, den 

Seelsorge leisten kann, auch künftig wahrgenommen, aufgenommen und eingebunden bleibt, bedarf es weiterer 

Anstrengungen unsererseits. Um dies sicherzustellen beantragt der Kirchenrat der Synode, eine kantonale 

Beauftragung für die Belange der Seelsorge in Zusammenhang mit Palliative Care zu schaffen. Diese 

Beauftragung, die fachlich dem Kirchenratsressort Seelsorge unterstellt ist, hat insbesondere die folgenden 

Aufgaben wahrzunehmen: 

- Ansprechperson für Auskünfte und Beratung für öffentliche Stellen, Institutionen und private 

Organisationen 

- Mitarbeit in staatlichen, kirchlichen und privaten Kommissionen und Arbeitsgruppen  

- Beratung von Kirchgemeinden und Pfarrämtern bei der Erstellung von Palliative Care-Konzepten auf 

Gemeindeebene  

- Organisation und Mitwirkung bei der Weiterbildung von Pfarrerinnen und Pfarrern, Diakoninnen und 

Diakonen  

- Organisation und Mitwirkung bei der Aus- und Weiterbildung von ehrenamtlich tätigen Mitarbeitenden in 

Besuchsdiensten der Kirchgemeinden  

- Organisation und Mitarbeit bei kantonalen Anlässen zum Thema Palliative Care 

- Aufbau und Pflege eines Netzwerks zwischen Verantwortungsträgern von Spitälern, Institutionen, 

privaten Organisationen und kirchlichen Organen 

- Vermittlung von Kontakten zwischen kantonalen Institutionen, privaten Organisationen, Kirchgemeinden 

und Seelsorgenden 

 

 

Antrag 

Die Synode schafft eine landeskirchliche Teilzeitstelle für die Belange der Seelsorge im Zusammenhang 

mit Palliative Care mit einem Stellenumfang von 10%.  

 

 

 

Frauenfeld, 5. Oktober 2011 

 

Der Evangelische Kirchenrat des Kantons Thurgau 

 

Der Präsident   Der Aktuar 

Pfr. Wilfried Bührer   Ernst Ritzi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


